
Regelplan B1
Verkehrsrechtliche Anordnungen
im Rahmen der Begleitung von
Großraum- und Schwertranspor-
ten durch Privatunternehmen

auf anderen Straßen (außerhalb
von Autobahnen und anderen auto-
bahnähnlich ausgebauten Straßen)

VwV-StVO zu § 29 Absatz 3
Großraum-  und Schwerverkehr,
Rn. 132a

Auflage:
Sperrung von Kreuzungen oder
Einmündungen

Grund:
Gewährung der sicheren Durch-
fahrt für den abzusichernden
Schwertransport

Begleitfahrzeug 1 (nach vorn):
- stehend / langsam fahrend auf
  der Fahrbahn
- Z 250 Verbot für Fz aller Art
- Hinweis „Schwertransport“

Begleitfahrzeug 2 (zur Seite):
- stehend / langsam fahrend auf
  der Fahrbahn
- Z 250 Verbot für Fz aller Art
- Hinweis „Schwertransport“

Begleitfahrzeug 3 (zur Seite):
- stehend / langsam fahrend auf
  der Fahrbahn
- Z 250 Verbot für Fz aller Art
- Hinweis „Schwertransport“

Begleitfahrzeug 4 (nach hinten):
- stehend / langsam fahrend auf
  der Fahrbahn
- Z 250 Verbot für Fz aller Art
- Hinweis „Schwertransport“

Begleitung GST

Bfz 1 *

Bfz 4 *

Bfz 2 *

Bfz 3 *

*
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